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Zl. 16.700/172-II/8/03

Alle Landesschulräte

Stadtschulrat für Wien

Direktion der HBLA Wien-5

Direktion der HGraphLA Wien-14

Direktion des Technologischen Gewerbemuseum Wien-20

1. Einlageblatt zu Zl. 16.700/172-II/8/03

Votum:

Für das Schuljahr 2003/04 wird der Schulversuchsplan von „elearning in Notebook-Klassen“ neu aufgelegt. Die Erlässe Zl. 16.700/171-II/10/02 (Unterrichtsführung und Prüfungsgeschehen) und Zl.16.700/39-II/8/03 (elektronische Lernumgebungen bei abschließenden Prüfungen) werden gemeinsam veröffentlicht und die Liste der teilnehmenden Schulen wurde auf den letzten Stand gebracht.

Auf der Basis eines Briefes an die Präsidenten der Landesschulräte vom 5. Juli 2002 (Zl. 16.700/192-II/10/02), deren Antwort und einer Besprechung mit der Schulaufsicht aller Bundesländer vom Juli 2002 kann der Schulversuch nach Konsultationen mit allen Schulstandorten von Amts wegen eingebracht werden. Die Konsultationen wurden im Februar 2003 durchgeführt. 

Für das Schuljahr 2003/04 ist an 122 Oberstufenstandorten von allgemeinbildenden Schulen bis zu den Berufsschulen mindestens eine Notebook-Klasse eingerichtet. 98 Schulstandorte beginnen in diesem Schuljahr mit mindestens einer Notebook-Klasse. In Summe werden ab Herbst 2003 378 Klassen mit ca. 8300 Schülern als Notebook-Klassen geführt. Neu beginnen 189 Klassen an 98 Standorten mit ca. 4000 Schülern. 

Schulversuchsplan nach §7 des SchOGs „eLearning in Notebook-Klassen“, Ergänzung 2003/04  
Für das Schuljahr 2003/04 wird der Schulversuchsplan von „elearning in Notebook-Klassen“ neu aufgelegt. Die Erlässe Zl. 16.700/171-II/10/02 (Unterrichtsführung und Prüfungsgeschehen) und Zl.16.700/39-II/8/03 (elektronische Lernumgebungen bei abschließenden Prüfungen) werden gemeinsam veröffentlicht und die Liste der teilnehmenden Schulen (AHS-Oberstufen, BMHS, Berufschulen) wurde auf den letzten Stand gebracht.

NotebookPC-Computer können im Sinne des §61 des Schulunterrichtsgesetzes als Unterrichtsmittel eingesetzt werden, wenn nach einem entsprechend vorliegendem Unterrichtsplan und didaktischen Konzept ihr Einsatz auf völlig freiwilliger, aber in alle Schüler einer Klasse erfassender Form der Erfüllung der Unterrichtsziele dienlich erscheint. Die entsprechende Ausstattung mit elektronischen Unterrichtsmitteln als Arbeitsumgebung in allen Unterrichtsgegenständen legt Lernmethoden oder eine „Lernkultur“ nahe, die in der internationalen Diskussion als „eLearning“
 bezeichnet wird. In Lehrplänen festgeschriebene Lehrziele oder Lehrinhalte werden durch den Unterrichtsversuch nicht verändert.

A. Unterrichtsführung und Prüfungsgeschehen

Beim Einsatz von „e-Learning“-Methoden im definierten Sinne werden die Lehr- und Lernziele der Schulart, die Bildungsziele der Lehrpläne und der Lehrstoff des jeweiligen Gegenstandes der Klasse und des Schultyps nicht abgeändert. Die Verwendung von Schülernotebooks hat also keinen Einfluss auf Bildungsziele und Lehrpläne.

Diese Veränderung betreffen vielmehr die Organisation des Unterrichtsbetriebes und Aspekte der Methoden der Organistaion der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung. Folgende Bereiche sind davon betroffen:

1. In Hinblick auf die allgemeine und berufliche Qualifizierung sind projektorientierter Unterricht und Unterrichtsprojekte, bei denen Sozialformen wie Partner-, Gruppen- oder Teamarbeit zu Einsatz kommen, pädagogisch besonders wertvoll; daher sind diese Arbeitsformen bei der Feststellung der Mitarbeit im Unterricht (LBVO, §4), bei mündlichen Übungen (Referaten) und bei schriftlichen und praktischen Leistungsfeststellungen mit Hilfe von NotebookPCs zu berücksichtigen. Für die Beurteilung von Gruppenleistungen gelten die Kriterien 

Kooperations-, Team- und Kommunikationsfähigkeit der Schüler, 

deren organisatorische Kompetenz, 

die Ergebnisbewertung von Arbeiten mit den NotebookPCs, 

eine gute Dokumentation der Arbeiten und gegebenenfalls auch 

eine geeignete Präsentation von Arbeitsvorgängen und Ergebnissen.

Die angeführten Leistungen können bei mündlichen, schriftlichen, graphischen und praktischen Leistungsfeststellungen (§5 bis §10 der Leistungebeurteilungsverordnung) zwar im Team erbracht werden, die Einzelleistungen des Schülers/der Schülerin muss aber erkennbar sein. Die individuellen Leistungen sind einzeln zu beurteilen. Die Beurteilung ist auch so anzusetzen, dass einem Schüler/ einer Schülerin kein Vor- oder Nachteil aus dem Verhalten der Mitschüler im Team erwächst.

2. Entsprechend der höheren Wertigkeit der Gruppenarbeiten haben die Lehrenden die Möglichkeit, die Anzahl der im Lehrplan des betreffenden Gegenstandes vorgeschrieben Schularbeiten auf eine Schularbeit pro Semester zu vermindern; ein Entfall der Schularbeiten in den entsprechenden Fächern ist nicht vorgesehen.

3. Der Begriff „schriftlich“ im Zusammenhang mit der Leistungsfeststellung ist im Unterricht mit elektronischen Lernumgebungen sowohl auf handschriftliche Arbeiten als auch für (getippte oder durch Spracheinhabe akustisch übernommene) Texte, die elektronisch erfasst werden, anzuwenden; dies gilt selbstverständlich auch für Arbeiten an „normalen“ PCs mit entsprechender Standardsoftware. Entsprechende Reglungen sind in Notebook-Klassen auf alle Schüler dieser Klasse in gleicher Weise anzuwenden.

4. Beim Zulassen von Unterlagen und Nachschlagewerken für alle Formen der Leistungsfestellung ist auf die modernen Methoden des „e-Learnings“ (Verfügbarkeit von elektronischen Lexika und Informationen aus dem Internet) Bedacht zu nehmen.

5. Mündliche Übungen sind im Rahmen des e-Learning besonders durch anschauliche multimediale Präsentationen zu unterstützten, deren Gestaltung in die Beurteilung der mündlichen Übung miteinbezogen wird. Bei mündlichen Prüfungen kann der NotebookPC zur Unterstützung zum Einsatz kommen, sofern der mündliche Charakter der Prüfung gewahrt bleibt.

6. Der zeitliche Rahmen für Schularbeiten und Tests als Einzelprüfungen (Dauer entsprechend dem jeweiligen Lehrplan) kann für NotebookPC-Klassen insoferne abgeändert werden, als Spezifika des NotebookPC-Einsatzes („Ausdruckzeiten“ von Dokumenten zu schriftlichen Überprüfungen, Rechercheaufgaben im Internet mit Zeitverzögerungen u.a.) davon betroffen sind (bis zu 20 Minuten mehr Zeit für Vor- und Nachbereitungen der schriftlichen Überprüfungen). Diese zeitlichen Abänderungen müssen aber in ursächlichem Zusammenhang mit dem Einsatz der NotebookPCs stehen und dürfen die für die Unterrichtsarbeit vorgesehene Arbeitszeit nicht schmälern. Unterrichtsorganisatorisch sind bei Bedarf Stundenblockungen vorzunehmen.

7. Schriftliche Darstellungen sind in Notebook-Klassen oft nur mehr in elektronischer Form vorhanden – und werden beispielsweise nach Fertigstellung auf den LehrerPC überspielt bzw. im einem geschützten Directorybereich abgelegt.. Für diese elektronischen Dokumente gelten ebenfalls die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (beispielsweise bei Schularbeiten; Ergänzung zum § 77 des SchUG).

8. Schriftliche Leistungsfeststellungen in Notebook-Klassen können im Rahmen der Zielsetzungen der LB-VO handschriftlich und/oder mit Hilfe eines elektronischen Arbeitsmittels stattfinden.  Sollten diese Arbeitsmittel bei einer schriftlichen Überprüfung nicht zur Verfügung stehen (z.B. weil der NotebookPC des Schülers in Reparatur ist)  und eine handschriftliche Durchführung der Leistungsfeststellung nicht zweckmäßig sein, ist die Leistungsfeststellung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

9. Die Anwendung der oben angeführten Bestimmungen auf Feststellungs-, Nachtrags- oder Wiederholungsprüfungen gilt sinngemäß. Die Verwendung von Notebook-PCs bei abschließenden Prüfungen bedarf einer eigenen Schulversuchsgenehmigung. Es werden dazu zeitgerecht entsprechende Bestimmungen ausgearbeitet.

10. NotebookPCs sollen für das Unterrichtsgeschehen adaptierbar sein, um Formen der Kommunikationssoftware zwischen Schülern und Lehrern, aber auch der Schüler untereinander verwenden zu können (Klassenraummanagement-Software). Zu beachten ist auch, dass die Standardsoftware rechtlich vom Schulerhalter beigestellt wird und daher lizenzrechtlich an die Schule gebunden ist. Im Sinne der Eignungserklärung von Unterrichtsmitteln nach §14 SchUG kann diese Software von Schulerhalter als erforderlich erklärt werden.

11. Sollte es durch den Einsatz von Schüler - NotebookPCs zu gravierenden Lernschwierigkeiten kommen oder die Lernleistungen in nachweisbarer Weise absinken, ist ein Aussetzen der NotebookPCs als Unterrichtsmittel für einen kurzen, pädagogisch begründeten Zeitraum geboten.

12. Eine Vereinbarung zwischen den Schulpartnern des Schulstandortes über Einsatzbereiche, Verwendungszweck und Verhaltensregeln für die Schüler im Umfang mit den NotebookPCs wird empfohlen. Ebenso wird ein entsprechend der Lebensdauer des Gerätes abgeschlossener Versicherungsschutz gegen Diebstahl und unsachgemäße Verwendung empfohlen (Ergänzung des §61 SchUG).

Der Schulversuch bedarf nach §7 (5) a des SchOGs der Zustimmung der Schulpartnerkurien.

B. Elektronische Lernumgebungen bei abschließende Prüfungen 

Problemaufriss

Im Rahmen der seit 2001 dauernden eFit-Initiative haben viele Schulstandorte in Klassen, Jahrgängen und klassenteilenden Gruppen neue Formen des elektronisch gestützten Lernens erprobt. Als ein Beispiel kann das Projekt „eLearning in Notebook-Klassen“ dienen (Schulversuchsbeschreibung Zl. 16.700/171-II/10/02 vom 29.7.02). Aus der intensiven Nutzung von elektronischen Unterrichtsmitteln und Arbeiten in elektronischen Lernumgebungen, die sich nicht nur auf  Unterrichtsfächer wie „Angewandte Informatik“ oder verwandte Gegenstände in entsprechend eingerichteten Sondersälen stützen, sondern alle Lehrenden in allen Gegenstandsbereichen betreffen, haben sich eine Reihe schulrechtlich relevanten Fragestellungen ergeben. 

Grundsätzliche Fragen

Zu Beginn soll klargelegt werden, dass durch elektronische Unterrichtsmittel oder Lernumgebungen keine Ausbildungsziele von Schulformen verändert werden und keine Neugestaltung von Lehrinhalten notwendig ist. Vielmehr sollen diese Unterrichtsmittel und Arbeitsumgebungen unter dem Begriff „praxisgerechtes Hilfsmittel“ subsummiert werden und damit den aktuellen Stand des Prüfungsgeschehens (z.B. direkte Ansprache von Informationen aus dem Internet während des Prüfungsvorganges oder elektronische Nachschlagewerke) vor Ort definieren. Die in den jeweiligen Lehrplänen aufscheinenden Bildungsziele werden wie beim Normalunterricht erfüllt, die Unterrichts- und Arbeitsmethoden sind unterschiedlich. 

Allgemein muss das Prinzip gelten, dass Methoden und Unterrichtsmittel in einem Prüfungsstadium längere Zeit (mindestens ein Semester) im Unterricht eingeübt wurden, wenn sie bei Prüfungen eingesetzt werden. In der definierten Prüfungssituation dürfen keine „Überraschungseffekte“ auftreten. Mit der Kongruenz von Vorbereitung im Unterricht und Prüfung lassen sich viele potentiellen Konflikte um die Durchführung von Prüfungen und Bewertung von Ergebnissen in den neuen Lernumgebungen entschärfen. 

Allgemein gilt der Grundsatz, dass abhängig von jeweils verwendeten Unterrichtsmittel oder von der vorhandenen Lernumgebung Übungs- und Prüfungsbeispiele adäquat angepasst werden müssen; die grundsätzliche Ausrichtung der Aufgaben ändert sich nicht, die Art der Fragestellung ist allerdings von der Technologie und damit beeinflussten Lernkultur abhängig. 

Im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen treten spezifische Fragestellungen auf, die trotz unterschiedlicher Prüfungsordnungen im AHS- und BMHS-Bereich hier gemeinsam behandelt werden sollen. 

Spezifische Fragestellungen bei abschließenden Prüfungen

1. Die Verwendung von facheinschlägigen Softwareprodukten ist in allen Teilen abschließender Prüfungen, vor allem im schriftlichen Teil, gestattet. Maßgeblich für den Einsatz ist die methodische Beurteilung des Lehrenden bzw. des Prüfers, der nach entsprechender Vorbereitung und Übung von Arbeitsmethoden mit elektronischen Lernumgebungen im Unterricht zum Schluss kommt, dass der Einsatz dieser Softwareprodukte im Prüfungsgeschehen zum Erreichen von produktiven, praxisgerechten Ergebnissen beiträgt. 

2. Ein Internetzugang bei Klausurprüfungen erscheint nicht notwendig; der Charakter von Klausuren mit schriftlichen oder graphischen Leistungsfeststellungen sollte erhalten bleiben. 

3. Offen gestaltete, problem- und prozessorientierte Prüfungsarbeiten wie Fachbereichsarbeiten, Diplomarbeiten oder Abschlussarbeiten können unter Beachtung der Form der Abfassung dieser Arbeiten (weltweiter Informationszugang über das Internet, sorgfältiges Zitieren von Webseiten mit entsprechendem Informationsgehalt, Beachtung des Urheberrechts) in elektronischen Lermumgebungen besonders praxisnah erstellt werden. Auf urheberrechtliche Aspekte ist bei Erstellung von Prüfungsaufgaben in so ferne Bedacht zu nehmen, als Quellen korrekt zu zitieren sind. 

4. Bei der Einreichung von Prüfungsaufgaben oder Aufgabenstellungen von Projektarbeiten ist der Schulbehörde erster Instanz die Durchführung mit dem Computer oder in elektronischen Arbeitsumgebungen zu verdeutlichen. Auf die Lösungsmöglichkeit mittels praxisadäquater elektronischer Hilfsmittel ist hinzuweisen und die erwünschte Arbeitsmethodik der Kandidaten ist kurz zu beschreiben. Die Schulaufsicht wird sich bei der Genehmigung der Prüfungsaufgaben von den speziellen (elektronischen) Arbeitsumgebungen und deren didaktischen Einflußfaktoren ein besonderes Bild machen.  

5. Vor allem bei schriftlichen Prüfungen (Klausuren) sind bei der Verwendung von elektronischen Hilfsmitteln Vorkehrungen zu treffen, damit die Prüfungen ungehindert von technischen Pannen ablaufen können. Die Vorkehrungen werden abhängig vom Charakter der Prüfung und von Schulstandort unterschiedlich sein. Ein beispielhaft angeführter Katalog könnte folgende Vorkehrungen auflisten: 

· Eigenes Netzwerk mit eingeschränkten Zugriffsrechten (vor allem bei Klausuren);

· Einheitliche Softwareumgebung für alle Kandidaten (keine „Spezialanfertigungen“);

· Ausdruckzeit am Ende der Arbeitszeit notwendig (da eine abschließende Prüfung ein     

Dokument in elektronischer und/oder Papierform erfordert!)

· Unabhängige Speichermöglichkeiten (Netz/Homedirectory oder Diskette)

· IT- kundiger Lehrer soll die meiste Zeit Aufsicht führen;

· Technischer Ersatz (Ersatzrechner, Batterien, .....) muß bereitgehalten werden.

· Die Prüfungen können auf Desktopcomputern der Schule oder Notebookcomputern durchgeführt werden. In jedem Fall ist Sorge zu tragen, dass keine unerlaubten elektronischen Hilfsmittel verwendet werden. 

6. Die Aufgabenstellungen bei schriftlichen Prüfungen müssen den erweiterten/eingeschränkten Möglichkeiten einer elektronischen Prüfungsumgebung angepasst werden. 

7. Im Prüfungsfach „Deutsch“ soll keine Änderungen bei der Beschreibung der Aufgabenstellung vorgenommen werden. Der Computer soll als Werkzeug der Textverarbeitung eingesetzt werden. Texte können elektronisch zur Verfügung gestellt werden. 

8. Gegen die Verwendung von elektronisch aufbereiteten Nachschlagewerken und Wörterbüchern im (Fremd)sprachunterricht bei abschließenden Prüfungen besteht kein Einwand. 

In der ersten lebenden Fremdsprache ist die Überprüfung von Hörtexten auch in elektronischer Form mittels Multiple Choice-Aufgaben, Ergänzungen zum Text oder ähnlichen Abfrageformen möglich.

9. Die Verwendung von facheinschlägigen Softwareprodukten in der Mathematik, der Darstellenden Geometrie, den Naturwissenschaften und allen Fachgegenständen, die sich einer quantitativen Argumentation bedienen, ist auch bei abschließenden Prüfungen sinnvoll und nach Möglichkeit zuzulassen.

10. Präsentationen bei mündlichen Prüfungsteilen sollen verstärkt mit elektronischen Werkzeugen (Präsentationssoftware) vorgenommen werden (beispielsweise durch Präsentationssoftware, Webpräsentation, Simulationen). Die sprachliche und persönliche Komponente bei der Präsentation verbleibt das wesentliche methodische Beurteilungskriterium; übertriebene multimediale Darstellungen entsprechen nicht einer Präsentationsmethodik bei abschließenden Prüfungen. 

11. Die in der Verordnung über die Leistungsbeurteilung (BGBl.Nr.216/1984; LB-VO) angeführten Kriterien für die Leistungsbeurteilung von schriftlichen Leistungsfeststellungen (§15) und fachliche Aspekte für die Beurteilung von Schularbeiten (§16) sind bei der Durchführung dieser Prüfungen mit Unterstützung elektronischer Lernumgebungen sinngemäß anzuwenden. Die Relevanz der äußeren Form einer Prüfungsarbeit als Bestandteil der Leistung (§12 LB-VO) verbleibt wichtig; die Definition der Beurteilungsstufen (§14 LB-VO) ändert sich durch die Verwendung elektronischer Hilfsmittel nicht. 

12. Für das berufsbildende Schulwesen wird besonders auf den letzten Satz im §8 der VO über die Reife- und Diplomprüfung der Prüfungsordnung an BMHS hingewiesen: „Die Verwendung praxisüblicher Hilfsmittel ist vorzusehen.“

Die Verwendung von PCs in Rahmen elektronischer Lern-, Arbeits- und Prüfungsumgebungen bei abschließenden Prüfungen sollte grundsätzlich immer möglich sein, wobei entsprechende Rah-menbedingungen (obige Punkte B1 bis B12) zu beachten sind. 

Beilage: Verzeichnis der Schulstandorte mit Notebook-Klassen 2003/04

Dieser Schulversuch betrifft die folgenden Schulstandorte (bei den Langformen der Allgemein-bildenden Höheren Schulen nur die Oberstufenformen):

Notebook-Klassen AHS-Oberstufe Schuljahr 2003/04:

	1. BORG Güssing
Schulstrasse 17

7540 Güssing
	Tel.: 03322/2125

ingrid.zotter@gmx.at 
104016@lsr-bgld.gv.at  

	2. BG und BRG Mödling
Franz-Keim-Gasse 3
2340 Mödling          
	Tel.: 02236/24244
317026@asn.netway.at 

paeuerl@gmx.at; peter.karanitsch@gmx.at  

	3. BG St. Pölten

Josefstraße 84

3103 St.Pölten
	Tel: 02742/72959

direktor.gym@bgstpoelten.ac.at

s302016@asn-noe.ac.at

	4. BG und BRG Schwechat

Ehrenbrunnerstr.6

2320 Schwechat
	Tel: 01/7078494

eisenbat@ping.at 

georg.furtner@blackbox.net 

	5. BRG/BORG  Kirchdorf

Weinzierlerstraße 22

4560 Kirchdorf
	Tel: 07582/62374

gym.kirchdorf.office@eduhi.at 

gym.kirchdorf.dir@eduhi.at

	6. BG und BRG Stockerau

Unter den Linden 16

2000 Stockerau
	Tel: 02266/2143, Fax 02266/621434

mschollum@utanet.at 

office@bgstockerau.ac.at 

	7. BG Schloss Wagrain
Schloss Wagrain   
4840 Vöcklabruck   
	Tel.: 07672/29308
s417036@eduhi.at  
g.schwarz@eduhi.at  

	8. BG Linz

Ramsauerstrasse 94

4020 Linz
	Tel: 0732/341224

schule@bg-rams.ac.at 

dietmar.hanz@bg-rams.at 

	9. BG/BRG  II ‚Wels

Dr.Schauerstraße 9

4600  Wels
	Tel: 07242/45061

direktion.bgw@eduhi.at

k.schachner@utanet.at

	10. BG Salzburg „Christian Doppler“
Franz – Josefskai 41
5020 Salzburg 
	Tel: 0662/431208

hefried@salzburg.at 
dopplergym.admin@lsr.salzburg.at 

	11. BG und BRG Zell/See

Karl-Vogstr. 21

5700 Zell/See
	Tel: 06542/57119

direktion@brgzell.salzburg.at

pwittner@brgzell.salzburg.at 


	12. BORG Birkfeld
Birkengasse 1
8190 Birkfeld            
	Tel.: 03174/464033
borg@borg-birkfeld.asn-graz.ac.at  
http://www.borg-birkfeld.asn-graz.ac.at 

	13. BORG  Graz

Monsbergergasse 16

8010 Graz
	Tel: 0316/463501

adam@borg-graz.ac.at 

roschger@borg-graz.ac.at 

	14. BORG Graz, 

Dreischützengasse 15

8010 Graz
	Tel: 0316/682385

an.mayer@aon.at
kgraf@hasnerpl.asn-graz.ac.at  

	15. BG/BRG Graz

Seebachergasse 11

8010  Graz
	Tel: 0316/32 20 59

office@seebacher.ac.at
oswald@seebacher.ac.at

	16. BG/BRG Leibnitz
Wagnastrasse 6
8430 Leibnitz
	Tel: 03452/82311

office@brgleibnitz.asn-graz.ac.at
prechtler@bgbrgleibnitz.at   

	17 BORG Murau

Grössingerstrasse 7

8850 Murau
	Tel: 03532-2359 –13

schober@borg-murau.stsnet.at 

regner@borg-murau.stsnet.at 

	18. BG/BRG  für Berufstätige
Adolf-Pichler-Platz 1
6020 Innsbruck
	Tel.: 0512/584495

brg-app@lsr-t.gv.at 
e.seipelt@tsn.at 

	19. BRG Dornbirn-Schoren 

Höchster Straße 32

6850 Dornbirn
	Tel: 052271/25050

brg.schoren@cnv.at
brg.schoren.dir@cnv.at

	20. BG/BRG Wien-3

 Hagenmüllergasse 30

1030 Wien
	Tel: 01/712 23 250

grg3hag@903066.ssr-wien.gv.at 

peter.eichberger@aon.at 

	21. BG/BRG Wien-3 (HIB)

Boerhaavegasse 15

1030 Wien
	Tel: 01/713 44 23

schule@hib-wien.at
direktion@hib-wien.at

	22. G Wien-4 Theresianische Akademie

Favoritenstrasse 15

1040 Wien
	Tel: 01/5051571 

office@theresianum.ac.at 

siwo2@aon.at 

	23. BG Wien 9

Wasagasse 10

1090 Wien
	Tel: 01/317 61 97 Direktion

Tel: 01/317 56 95 Lehrerzimmer

office@bg9.at

	24. BRG Wien-14

Astgasse 3

1140 Wien
	Tel: 01/8947539

Gerd.schneider@schule.at
christl.oberlechner@schule.at  

	25. BRG für Berufstätige

Henriettenplatz 6

1150 Wien
	Tel: 01/8936534

oskar.achs@chello.at 

Klaus.brandl@aon.at 

	26. BRG und BORG Wien-20

Karajangasse 14

1200 Wien
	Tel: 01/3303141

dvoran@chello.at 

regina.niedermayer@chello.at 

	27. Christliche Schulen Wien-Strebersdorf   Anton-Böck-Gasse 37
1215 Wien                  
	Tel.: 01/29125 

direktion@delasalle21.ac.at
meindl@delasalle21.ac.at 

	28. BG/RG/ORG Wien-22
Polgarstraße 24
1220 Wien                  
	Tel.: 01/2026141
direktion@grgorg22.asn-wien.ac.at
gkurz@ccc.at; thuber@ccc.at 
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	29. Höhere Technische Bundeslehranstalt
Bad Kissingen-Platz 3

7000 Eisenstadt
	Tel: 02682/64605

Siegfried.flamisch@htl-eisenstadt.at
direktion@htl-eisenstadt.at

	30. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Meierhofplatz 1

7423 Pinkafeld      
	Tel. 03357/424 91/12; Fax  03357/42491/59

109447@lsr-bgld.gv.at
www.htlpf.asn-bgld.ac.at

	31. Höhere Technische Bundeslehranstalt
Lastenstrasse 1

9020 Klagenfurt  
	Tel. 0463/31605/12; Fax 0463/31605/23

direktion@htl1-klu.at; salcher@htl1-klu.at



 HYPERLINK http://www.htl1-klu.ac.at 

www.htl1-klu.ac.at
 

	
	

	32. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Tschinowitscherweg 5

9508 Villach
	Tel: 04242/37 061 – 24

htbla-vill@lsr-ktn.gv.at
www.htl-vil.ac.at 

	33. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Dr. Eckenerstrasse 2

2700 Wr. Neustadt     
	Tel. 02622/27871; Fax 02622/89522

office@htlwrn.ac.at
www.htlwrn.ac.at 

	34. Höhere Technische Lehranstalt 

Schulring 1

3370 Ybbs
	Tel:  07412/52575

s315428@intra.asn-noe.ac.at 

brigitte.lindenhofer@sz-ybbs.ac.at

	35. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Goethestrasse

4020 Linz
	Tel: 0732/66 26 02

s401417@asn-linz.ac.at  

m.treml@eduhi.at 

	36. Höhere Technische Bundeslehranstalt
 IT Abteilung

Fischergasse 30

4600 Wels
	Tel: 07242/65801

lehner.dieter@liwest.at 

s403457@eduhi.at
htl-wels@eduhi.at

	37. Höhere Technische Bundeslehranstalt
Höferweg 45

4120 Neufelden     
	Tel. 07282/5955;  Fax 07282/5955

s413447@asn-linz.ac.at 

	38. Höhere Technische Bundeslehranstalt 

Schlüsselhofgasse 63

4400 Steyr     

39. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Itzlinger Hauptstrasse 30; Postfach 9

5022 Salzburg   
	Tel. 07252/72914  Fax: 07252/72914-25

kanzlei@htl-steyr.ac.at
www.htl-steyr.ac.at
Tel: 0662/453610; Fax: 0662/453610/9

direktion@htls-gb.salzburg.at
www.htl.fh-sbg.ac.at

	40. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Ibererstrasse 15 –21

8051 Graz – Gösting
	Tel. 0316/60810; Fax: 0316/68 46 04

office@htl-bulmegraz.ac.at
www.htl-bulmegraz.ac.at

	41. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Grazerstrasse 202

8430 Kaindorf/Sulm     
	Tel. 03452/74100; Fax: 03452/74100/12

office@htl-kaindorf.ac.at 

www.htl-kaindorf.ac.at 

	42. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Anichstrasse

6020 Innsbruck 
	Tel: 0512/597 17 – 27

direktion@htlinn.ac.at 

schindler@htlinn.ac.at 

	43. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Trenkwalderstrasse 2

6020 Innsbruck
	Tel. 0512/28 15 25; Fax 0512/28 15 25 –55

htl-t-ibk@lsr-t.gv.at
andi_steinwender@jet2web.cc 

	44. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Schalserstr. 43

6200 Jenbach   
	Tel. 05244/62731; Fax: 05244/62731/35

chr.sausmikat@asn-ibk.ac.at
Anm: Kolleg AIF

	45. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Höchsterstrasse 73

6851 Dornbirn
	Tel: 05572/3883 

htl.dornbirn.dir@cnv.at
herbert.hug@vol.at 

	46. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Negrellistrasse 50

6830 Rankweil
	Tel: 05522/42 1 90; Fax: 05522/42 3 28 – 204

htl.rankweil@cnv.at
leopold.moosbrugger@htl-rankweil.vol.at 

	47. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Leberstrasse 4c

1030 Wien      
	Tel. 01/7992631; Fax 01/7992631-160

 direktion@camillo-sitte-lehranstalt.at
schwarzundschwarz@vienna.at 

	
	

	48. Höhere Technische Bundeslehranstalt

Rennweg 89B

1030 Wien     
	Tel. 01/24 215; Fax: 

hag@htl.rennweg.at

kub@htl.rennweg.at

 HYPERLINK mailto:hbltw13@913479.ssr-wien.gv.at 




	49. Höhere technische Lehranstalt Wien-5

Spengergasse 20

1050 Wien
	Tel: 01/54615/132

manager@htl-tex.ac.at
mitmanns@htl-tex.ac.at 

	50. Höhere Graph. Lehranstalt Wien-14

Leyserstrasse 6

1140 Wien
	Tel: 01/982 39 14-153

grafik-design@graphische.at
klemens@sattlercom.com  

	51. Technologisches Gewerbemuseum

Wexstrasse 19 – 23

1200 Wien      
	Tel. 01/33126; Fax 01/33126/204

michael.kugler@tgm.ac.at
grete.kugler@tgm.ac.at 
wolfgang.scharl@tgm.ac.at 
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	52. BHAK/BHAS

Bad Kissingen-Platz 3

7001 Eisenstadt     
	Tel.: 02682/64609

101418@lsr-bgld.gv.at
herbert.gabriel@bhak-eisenstadt.at 

	53. BHAK /BHAS 

Bundesschulstraße 4

7100 Neusiedl/See 
	Tel: 02167/8858 Fax: 02167/88586

107438@lsr-bgld.gv.at 

heinz.zitz@hak-neusiedl.at 

	54. BHAK/BHAS

Michael Kochstr. 44

7210 Mattersburg
	Tel.: 02626/64580   Fax: 02626/64303

106418@lsr-bgld.gv.at
h.knabel@hak-mattersburg.at  

	55. BHAK/BHAS

Gymnasiumstrasse 19

7350 Oberpullendorf 
	Tel: 02612/42621 

108438@lsr-bgld.gv.at 

gerhard.friesenbiller@aon.at 

	56. BHAK/BHAS II

Mosteckyplatz 1

9020 Klagenfurt 
	Tel: 0463/511770   Fax: 0463/511780

office@hak2.at
dorothea.seebacher@utanet.at   

	57. BHAK/BHAS I

Kumpfgasse 21A

9020 Klagenfurt     
58. BHAK/BHAS 

Franz-Xaver-Wirthstr. 3

9500 Villach         
	Tel.: 0463/55792

office@hak1.at
klaus.habert@teleweb.at 
Tel: 04242/28540;  Fax: 04242/28540-78

sekretariat@hakvill.asn-ktn.ac.at
edith.kofler@hak-villach.at  

	59. BHAK/BHAS

Kirchenplatz 3

2020 Hollabrunn
	Tel.: 02952/2223   Fax: 02952/2223-4

hak.hollabrunn@asn-noe.ac.at
afilz@hakhollabrunn.ac.at 

	60. BHAK/BHAS

Langenloiser Straße 22

3500 Krems          
	Tel.: 02732/82121

office@hakkrems.ac.at
hhager@hakkrems.ac.at 

	61. BHAK/BHAS

Schillergasse 10

2620 Neunkirchen,NÖ
	Tel: 02635/641100

edosztal@hakneunkirchen.ac.at
hak@hakneunkirchen.ac.at

	62. BHAK/BHAS

Ungargasse 29

2700 Wr. Neustadt    
	Tel.: 02622/23570

s304438@intra.asn-noe.ac.at
schar@hakwr-neustadt.ac.at 

	
	

	63. BHAK/BHAS

Akademiestraße 12

4150 Rohrbach        
	Tel.: 07289/8646

office@hak-hlw-rohrbach.asn-linz.ac.at
fp@bbs.rohrbach.at 

	
64. BHAK/BHAS

Leopold-Werndl-Straße 7

4400 Steyr     
	Tel.: 07252/52649

s402428@asn-linz.ac.at
karin.sigmund@aon.at 

	
65. BHAK/BHAS

Aubrunnerweg 4

4040 Linz     
	Tel.: 0732/245491

hak@www.auhof.asn-linz.ac.at
klaus.wolfmayr@hakauhof.eduhi.at 

	66. BHAK/BHAS

Rudigierstrasse 6

4020 Linz
	 Tel:  0732/772206    Fax: 0732/795410

 hak.rudigier@lsr.eduhi.at 

 haklinz-whub@gmx.at 

	67. BHAK/BHAS 

Brauhausstrasse 10

4240 Freistadt
	Tel:  07942/72444   Fax: 07942/72444-15

hak.freistadt@eduhi.at 

gerd.brandstoetter@eduhi.at 

	68. BHAK/BHAS 

Weinzierlerstrasse 22

4560 Kirchdorf
	Tel:  07582/60681    Fax: 07582/60681-28

s409418@eduhi.at 

w.lacheiner@eduhi.at  

	69. BHAK/BHAS

Dirnbergerstrasse 41

4230 Perg
	Tel: 07262/58801

s41128@lsr.eduhi.at 

hak.perg@eduhi.at 

	70. BHAK /BHAS

Englweg 2

4840 Vöcklabruck
	Tel: 07672/23296

hak-vbruckw@asn-linz.ac.at


	71. BHAK/BHAS II 
Stelzhammerstrasse 20

4600 Wels
	Tel: 07242/44330

hak2wels.direktor@eduhi.at 

u.mitterndorfer@eduhi.at 

	72. BHAK/BHAS

Bahnhofstraße 150

8990 Bad Aussee
	Tel: 03622/528600

rack.schule@bmx.at
direktion@bhak-aussee.ac.at

	73. BHAK/BHAS

Johann Hagenauerstraße 500

5580 Tamsweg   
	Tel.: 06474/7241

johnny.weilharter@sbg.at
oswin.gruebl@nockberge.com 

	
74. BHAK/BHAS II

J. Brunauerstr. 2 

5020 Salzburg
	Tel.: 0662/433137   Fax: 0662/433137-200

bhak2@admin@lsr.salzburg.at; uwe.gutwirth@web.de

 HYPERLINK http://www.auhof.asn-linz.ac.at/hak/ 
 

	
75. BHAK/BHAS

Alte Bundesstrasse 11

5600 St. Johann/Pongau   
	Tel.: 06412/8470    Fax: 06412/8470-30 

bhakstjohann@admin@lsr.salzburg.at
huber@hak-stjo.salzburg.at  

	76. BHAK/BHAS

Moskellergasse 15

5202 Neumarkt/Wallersee
	Tel: 06216/782 25

bhakneumarkt.dir@lsr.salzburga.t 

susanne.strobl@aon.at

	77. BHAK/BHAS

Karl-Vogststr. 21

5700 Zell/See
	Tel: 06542/57588

hakzelldir@salzburg.at 

berthold.posch@sbg.at

	78. BHAK/BHAS

Grazbachgasse 71

8010 Graz     
	Tel.: 0316/8294560

bhak1@hak-graz.at
h.wilding@aon.at 

	79. BHAK/BHAS

Pfarrgasse 6

8330 Feldbach
	Tel.: 03152/3075   Fax: 03152/4394

hakoffice@bhak-feldbach.asn-graz.ac.at
w.loder@hak-feldbach.at  

	
	

	80. Skihandelsschule Schladming

Untere Klaus 181

8970 Schladming
	Tel: 03687/24217

wolfgang.oelzant@schladming.org
skihandelsschule@schladming.org

	81. BHAK/BHAS

Karl Schönherr Strasse 2

6020 Innsbruck    
	Tel: 0512/581007; Fax: 0512/581007-4

hak-ibk@lsr-t.gv.at
n.lederbauer@tsn.at  

	82. HAK/HAS Landeck

Kreuzgasse 9a

6500 Landeck
	Tel: 05442-63265, Fax 05442-63265-50

r.greuter@lsr-t.gv.at
www.hak-landeck.tsn.at 

	83. BHAK/BHAS

Traunsteinerweg 11

6370 Kitzbühel 
	Tel: 05356/64412   Fax: 05356/64412-16

kitz.hak-has@lsr-t.gv.at
f.eller@lsr-t.gv.at  

	84. BHAK/BHAS

Weidenstrasse 1

9900 Lienz
	Tel: 04852/63175   Fax: 04852/63175-22

haklzdion@asn.netway.at 

h.gailer@hak-lienz.tsn.at  

	85. BHAK/BHAS

Platz 138

6870 Bezau    
	Tel.: 05514/2402

bla.bezau@cnv.at
andreas.kappaurer@blabezau.at 

	86. BHAK/BHAS

Liechtensteinerstr. 50

6800 Feldkirch
	Tel: 05522/73 047

hak.feldkirch@cnv.at
bhak-feldk-dir@lsr-ktn.gv.at 

	87. BHAK/BHAS

Hinterfeldgasse 19

6900 Bregenz
	Tel: 05574/71350    Fax: 05574/63722

hak.bregenz.dir@cnv.at 

helmut.neyer@cnv.at  

	88.Vienna Business School HAK /HAS 

Akademiestraße 12

1010 Wien
	Tel: 01/505 81 00, Fax 01/505 81 00 17

sektretariat@hak1.vienna-business-school.at
jprendl@hak1.vienna-business-school.at

	89.Vienna Business School  HAK/HAS

Untere Augartenstraße 9

1020 Wien
	Tel: 01/3300241

sekretariat@hakhaug.vienna-business-school.at

	90.Vienna Business School HAK/HAS

Hammerlingplatz 5-6

1080 Wien
	Tel: 01/406 23 47, Fax 01/ 406 23 47-4

direktion@hak2.vienna-business-school.at


	91.Vienna Business School HAK/HAS

Schönborngasse 3-5

1080 Wien
	Tel: 01/4064514, Fax 01/40645144

sbattenfeld@hak3.vienna-business-school.at


	92. BHAK/BHAS Wien-10

Pernerstorfergasse 77

1100 Wien
	Tel: 01/6025191     Fax: 01/6025191-8

office@bhakwien10.at
mschodl@bhakwien10.at  

	93. BHAK/BHAS

Maygasse 43

1130 Wien    
	Tel.: 01/8045375

office@bhakwien13.at
rainer.baier@wu-wien.ac.at 

	94. Vienna Business School HAK u. HAS

Franklinstraße 24

1210 Wien – Floridsdorf
	Tel: 01/2706288, Fax 01/2706288 19

wkaspar@hakflo.vienna-business-school.at


	95. BHAK Wien-22

Polgarstrasse 24

1220 Wien
	 Tel: 01/2026131        Fax: 01/2026131-24

 direktor@bhakwien22.at
 efleischer@bhakwien22.at  
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	96. Höhere Bundeslehranstalt für wirt.    

Berufe und für Tourismus, Bundesschulstraße 4, 

7100 Neusiedl/See
	Tel. 02167/82 57; Fax 02167/82 57 27

107449@lsr-bgld.gv.at
g.strebinger@hbla-nd.asn-bgld.ac.at  

	97. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe, 

Schulstrasse 17

7540 Güssing
	Tel: 03322/42753

104429@lsr-bgdl.gv.at
f.schweda@aon.at 

	98. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe

Fromillerstrasse 15

9020 Klagenfurt
	Tel: 0463/57728

admin@hlw-klu.at 

	99. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe/Mode und Bekleidungstechnik

Richard-Wagner-Straße 8, 

9501 Villach
	Tel. 04242/24 809; Fax 04242/21 88 80

direktion@hbla-villach.at
office@hlw-villach.at
gert.steinthaler@hal.at

	100. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe

Zernattostrasse 2

9800 Spittal/Drau
	Tel: 04762/24 60-0, Fax 04762/2460-19

hblawb-spittal@lsr-ktn.gv.at 



	101. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe

Perlasgasse 10

2362 Biedermannsdorf
	Tel: 02236/71 117-0, Fax 02236/71 117-20

office@hlw-bmdf.ac.at


	102. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe

Alter Sommer 4

8670 Krieglach
	Tel: 03855/2225, Fax  03855/3622

willingshofer@hbla-krieglach.asn-graz.ac.at
schule@mail.hbla-krieglach.asn-graz.ac.at

	103. Höhere Bundeslehranstalt für Touris-mus, 

Katrinstraße 2, 

4820 Bad Ischl       
	Tel. 06132/24 458-0; Fax 06132/24 458-28

office@hlt-ischl.co.at
grothauer@hlt-ischl.co.at 

	104. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe, 

Kaltenbachstrasse 19

4820 Bad Ischl
	Tel: 06132/23 3 94

s407439@eduhi.at


	105. Höhere Bundeslehranstalt für wirt-schaftliche Berufe, 

Akademiestraße 12, 

4150 Rohrbach     
	Tel. 07289/86 46; Fax 07289/86 46-19

office@hak-hlw-rohrbach.asn-linz.ac.at
markus.meisinger@bbs.rohrbach.at 

	106. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe,  

Blütenstrasse 23  (Lentia)

4040 Linz
	Tel. 0732/73 83 47: Fax: 0732/73 83 47/19

hblalentia@hblalentia-adm.eduhi.at
d.froeschl@isd.at  

	107. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe,  

Kerpelystraße 17, 

8700 Leoben         
	Tel. 03842/25 630; Fax 03842/25 630-20

kolenc@hbla-leoben.stsnet.at
lauermann@hbla-leoben.stsnet.at 

	
	

	108. Tourismusschule Bad Hofgastein

Dr. Zimmermannstraße 16

5630 Bad Hofgastein
	Tel: 6432/6392-0 Fax: 6432/6392-26

mloimayr@hofgastein.sts.ac.at
office@hofgastein.sts.ac.at

	109. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe, 

Lagergasse 11 

8530 Deutschlandsberg
	Tel: 03462/29 61

sekretariat@hlw-dl.asn-graz.ac.at
nicolzing@hotmail.com  

	110. Höhere Bundeslehranstalt für wirt-schaftliche Berufe, 

Negrellistraße 50a, 

6830 Rankweil     
	Tel. 05522/42 358; Fax 05522/42 358-10

hlw.rankweil.dir@cnv.at
wolfgang.haemmerle@vol.at 

	111. Höhere Bundeslehranstalt für Mode

Michelbeuerngasse 6-8

1090 Wien
	Tel: 01/4050416     Fax: 01/4039833

909429@asn.netway.at 

	112. Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe

Reumannplatz 3

1100 Wien
	Tel: 01/5046165

m.pollek@aon.at
office@hlw10.at


	113. Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus und für wirtschaftliche Berufe, 

Bergheidengasse 5 – 19, 

1130 Wien         
	Tel. 01/804 72 81; Fax 01/804 72 81-600

hbltw13@913479.ssr-wien.gv.at
alfred.panis@netway.at 

	114. Höhere Bundeslehranstalt für wirt. Berufe

Strassergasse 37 – 39

1190 Wien
	Tel: 01/320 21 81

office@hblw19.asn-wien.ac.at 



	115. Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus und wirtschaftliche Berufe,

Wassermanngasse 12

1210 Wien          
	Tel: 01/2584160; Fax: 01/258 41 60/35

office@hlt-wien21.ac.at;
christian.schrack@aon.at 


Notebook-Klassen Berufschulen , Schuljahr  2003/04

	115. Berufsschule Oberwart

Schulgasse 32

7400 Oberwart
	bs-ow@bent.at  

	116. Berufsschule St.Veit/Glan

Arthur Lemischstrasse 5

9300 St.Veit/Glan
	office@bs-sv.ksn.at 

	117. Landesberufsschule Laa/Thaya

Wehrgärten 3

2136 Laa/Thaya
	lbslaa@aon.at


	118. Berufsschule Theresienfeld

Grazerstrasse 22-26

2604 Theresienfeld
	direktion@lbs-th.ac.at  

	119. Berufsschule Mitterdorf

8662 Mitterdorf
	lbs-mitter@stmk.gv.at
ger.mueller@lbs-mitterdorf.ac.at 

	120. Berufsschule Feldkirch

Rebberggasse 32

6800 Feldkirch
	direktion@lbsfe1.snv.at 

	
	

	121. Berufsschule Wien-6, 

Mollardgasse 87

1060 Wien
	bs06moll087k3@m56ssr.wien.at 

 

 HYPERLINK mailto:pausenwein@gmx.at 
pausenwein@gmx.at 

	122. Berufsschule für Verwaltungsberufe

Castelligasse 9

1050 Wien
	bs05cast009k@m56ssr.wien.at
chrj@gmx.at  


----------------------------------

� Unter eLearning wird hier ein mittels elektronischer Hilfsmittel gesteuerter Prozess verstanden, um ein bestimmtes Wissen zu erwerben und Lernprozesse zu steuern. Die dabei verwendeten Technologien sind Computer als universelle informationsverarbeitende Maschinen, weitere Geräte für die Informationsaufnahme und –weitergabe ("Medien") und elektronische Netze, die Computer und medial basierte Geräte verbinden. 


Die inhaltliche Führung der Lernenden kann durch "Lernplattformen" erfolgen, also Softwareprodukten, die über ein PCNetz oder das Web eine strukturierte Lernumgebung schaffen, wo Lektionen erstellt, strukturiert angeordenet und abgerufen, interaktive Aufgaben im Web erarbeitet und Online-Testaufgaben gelöst werden. 


Durch die Interaktivität dieser Plattformen ist ein ständiger Dialog unter den Lernenden und mit dem Lehrer möglich; Botschaften können in Zweiweg-, Mehrweg- oder in für alle Teilnehmer zugänglicher Form dargestellt werden. Dabei bildet die Zusammenarbeit auf Online-Basis unter den Lernenden und Schülern ein wesentliches Element, das für den Lernerfolg eine zentrale Bedeutung bekommt (kooperatives eLearning). Wissen wird nicht nur aufgenommen, sondern in der Gruppe auch gemeinsam aktiv kreiert. Unterstützt werden die Lernenden dabei von professionellen TutorInnen, die für diese spezielle Lernmethode ausgebildet sind und als ModeratorInnen agieren.�









